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Strafgesetzbuch (StGB) 
vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert am 
12.6.2024 (BGBl. I Nr. 190) 

- Auszug - 
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§ 11 Personen- und Sachbegriffe 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. Angehöriger: 

 wer zu den folgenden Personen gehört: 

a) Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, der Ehegatte, 
der Lebenspartner, der Verlobte, Geschwister, Ehegatten o-
der Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der Ehe-
gatten oder Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn die 
Ehe oder die Lebenspartnerschaft, welche die Beziehung 
begründet hat, nicht mehr besteht oder wenn die Verwandt-
schaft oder Schwägerschaft erloschen ist, 

b) Pflegeeltern und Pflegekinder; 

2. Amtsträger: 

 wer nach deutschem Recht 

a) Beamter oder Richter ist, 

b) in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis 
steht oder 

c) sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer 
sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfüllung 
gewählten Organisationsform wahrzunehmen; 

2a. Europäischer Amtsträger: 

wer 

a) Mitglied der Europäischen Kommission, der Europäischen 
Zentralbank, des Rechnungshofs oder eines Gerichts der 
Europäischen Union ist, 

b) Beamter oder sonstiger Bediensteter der Europäischen 
Union oder einer auf der Grundlage des Rechts der Europä-
ischen Union geschaffenen Einrichtung ist oder 

c) mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Europäischen 
Union oder von Aufgaben einer auf der Grundlage des 
Rechts der Europäischen Union geschaffenen Einrichtung 
beauftragt ist; 

3. Richter: 

 wer nach deutschem Recht Berufsrichter oder ehrenamtlicher 
Richter ist; 

4. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter: 

 wer, ohne Amtsträger zu sein, 

a) bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, oder 

b) bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluß, Be-
trieb oder Unternehmen, die für eine Behörde oder für eine 
sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung aus-
führen, 

 beschäftigt oder für sie tätig und auf die gewissenhafte Erfül-
lung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich 
verpflichtet ist; 

5. rechtswidrige Tat: 

 nur eine solche, die den Tatbestand eines Strafgesetzes ver-
wirklicht; 

6. Unternehmen einer Tat: 

 deren Versuch und deren Vollendung; 

7. Behörde: 

 auch ein Gericht; 

8. Maßnahmen: 

 jede Maßregel der Besserung und Sicherung, die Einziehung 
und die Unbrauchbarmachung; 

9. Entgelt: 

 jede in einem Vermögensvorteil bestehende Gegenleistung. 

(2) Vorsätzlich im Sinne dieses Gesetzes ist eine Tat auch dann, 
wenn sie einen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht, der hinsicht-
lich der Handlung Vorsatz voraussetzt, hinsichtlich einer dadurch 
verursachten besonderen Folge jedoch Fahrlässigkeit ausreichen 
läßt. 

(3) Inhalte im Sinne der Vorschriften, die auf diesen Absatz ver-
weisen, sind solche, die in Schriften, auf Ton- oder Bildträgern, in 
Datenspeichern, Abbildungen oder anderen Verkörperungen ent-
halten sind oder auch unabhängig von einer Speicherung mittels 
Informations- oder Kommunikationstechnik übertragen werden. 

… 

§ 108e Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern 

(1) Wer als Mitglied einer Volksvertretung des Bundes oder der 
Länder einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten 
als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder an-
nimmt, dass er bei der Wahrnehmung seines Mandates eine 
Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse, 
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in min-
der schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer einem Mitglied einer Volksvertretung 
des Bundes oder der Länder einen ungerechtfertigten Vorteil für 
dieses Mitglied oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbie-
tet, verspricht oder gewährt, dass es bei der Wahrnehmung seines 
Mandates eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme 
oder unterlasse. 

(3) Den in den Absätzen 1 und 2 genannten Mitgliedern gleich ste-
hen Mitglieder 

1. einer Volksvertretung einer kommunalen Gebietskörperschaft, 

2. eines in unmittelbarer und allgemeiner Wahl gewählten Gremi-
ums einer für ein Teilgebiet eines Landes oder einer kommu-
nalen Gebietskörperschaft gebildeten Verwaltungseinheit, 

3. der Bundesversammlung, 

4. des Europäischen Parlaments, 

5. einer parlamentarischen Versammlung einer internationalen 
Organisation und 

6. eines Gesetzgebungsorgans eines ausländischen Staates. 

(4) Ein ungerechtfertigter Vorteil liegt insbesondere nicht vor, wenn 
die Annahme des Vorteils im Einklang mit den für die Rechtsstel-
lung des Mitglieds maßgeblichen Vorschriften steht. Keinen unge-
rechtfertigten Vorteil stellen dar 

1. ein politisches Mandat oder eine politische Funktion sowie 

2. eine nach dem Parteiengesetz oder entsprechenden Gesetzen 
zulässige Spende. 

(5) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 
kann das Gericht die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen, und das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wäh-
len oder zu stimmen, aberkennen. 

… 

§ 288 Vereiteln der Zwangsvollstreckung 

(1) Wer bei einer ihm drohenden Zwangsvollstreckung in der Ab-
sicht, die Befriedigung des Gläubigers zu vereiteln, Bestandteile 
seines Vermögens veräußert oder beiseite schafft, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
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(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.  

… 

§ 299 Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr 

 (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird be-
straft, wer im geschäftlichen Verkehr als Angestellter oder Beauf-
tragter eines Unternehmens 

1. einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür 
fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er bei dem 
Bezug von Waren oder Dienstleistungen einen anderen im in-
ländischen oder ausländischen Wettbewerb in unlauterer 
Weise bevorzuge, oder 

2. ohne Einwilligung des Unternehmens einen Vorteil für sich oder 
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen 
lässt oder annimmt, dass er bei dem Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen eine Handlung vornehme oder unterlasse und 
dadurch seine Pflichten gegenüber dem Unternehmen ver-
letze. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer im geschäftlichen Verkehr einem An-
gestellten oder Beauftragten eines Unternehmens 

1. einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung 
dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er bei dem Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen ihn oder einen anderen im 
inländischen oder ausländischen Wettbewerb in unlauterer 
Weise bevorzuge, oder 

2. ohne Einwilligung des Unternehmens einen Vorteil für diesen 
oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht 
oder gewährt, dass er bei dem Bezug von Waren oder Dienst-
leistungen Dienstleistungen eine Handlung vornehme oder un-
terlasse und dadurch seine Pflichten gegenüber dem Unter-
nehmen verletze. 

§ 300 Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Be-
stechung im geschäftlichen Verkehr 

In besonders schweren Fällen wird eine Tat nach § 299 mit Frei-
heitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ein be-
sonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn  

1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht oder 

2. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, 
die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden 
hat. 

§ 301 Strafantrag 

(1) Die Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr 
nach § 299 wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die Straf-
verfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interes-
ses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für 
geboten hält. 

(2) Das Recht, den Strafantrag nach Absatz 1 zu stellen, haben in 
den Fällen des § 299 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 
1 neben dem Verletzten auch die in § 8 Absatz 3 Nummer 2 und 4 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb bezeichneten 
Verbände und Kammern. 

… 

§ 331 Vorteilsannahme 

(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den 
öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstaus-
übung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich ver-
sprechen läßt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union 
oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten 
als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder an-
nimmt, daß er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder 
künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen 
nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen läßt oder an-
nimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse 
entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter un-
verzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme geneh-
migt. 

§ 332 Bestechlichkeit 

(1) Ein Amtsträger, ein Europäischer Amtsträger oder ein für den 
öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für 
sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich ver-
sprechen läßt oder annimmt, daß er eine Diensthandlung vorge-
nommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienst-
pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schwe-
ren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar. 

(2) Ein Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen Union 
oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten 
als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder an-
nimmt, daß er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder 
künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt 
hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige 
Handlung fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, so sind die 
Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem an-
deren gegenüber bereit gezeigt hat, 

1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Aus-
übung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu las-
sen. 

§ 333 Vorteilsgewährung 

(1) Wer einem Amtsträger, einem Europäischen Amtsträger, ei-
nem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder ei-
nem Soldaten der Bundeswehr für die Dienstausübung einen Vor-
teil für diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 

(2) Wer einem Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen 
Union oder Schiedsrichter einen Vorteil für diesen oder einen Drit-
ten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, daß 
er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vor-
nehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. 

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die zuständige 
Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme des 
Vorteils durch den Empfänger vorher genehmigt hat oder sie auf 
unverzügliche Anzeige des Empfängers genehmigt. 

§ 334 Bestechung 

(1) Wer einem Amtsträger, einem Europäischen Amtsträger, ei-
nem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder ei-
nem Soldaten der Bundeswehr einen Vorteil für diesen oder einen 
Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, 
daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vor-
nehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verlet-
zen würde, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. 

(2) Wer einem Richter, Mitglied eines Gerichts der Europäischen 
Union oder Schiedsrichter einen Vorteil für diesen oder einen Drit-
ten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, daß 
er eine richterliche Handlung  

1. vorgenommen und dadurch seine richterlichen Pflichten ver-
letzt hat oder 

2. künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten ver-
letzen würde, 

wird in den Fällen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren, in den Fällen der Nummer 2 mit Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 2Der Ver-
such ist strafbar. 

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige 
Handlung anbietet, verspricht oder gewährt, so sind die Absätze 1 
und 2 schon dann anzuwenden, wenn er den anderen zu bestim-
men versucht, daß dieser 

1. bei der Handlung seine Pflichten verletzt oder, 

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei der 
Ausübung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen lässt. 
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§ 335a Ausländische und internationale Bedienstete 

(1) Für die Anwendung des § 331 Absatz 2 und des § 333 Absatz 
2 sowie der §§ 332 und 334, diese jeweils auch in Verbindung mit 
§ 335, auf eine Tat, die sich auf eine künftige richterliche Handlung 
oder eine künftige Diensthandlung bezieht, stehen gleich: 

1. einem Richter: 

 ein Mitglied eines ausländischen und eines internationalen Ge-
richts; 

2. einem sonstigen Amtsträger: 

a) ein Bediensteter eines ausländischen Staates und eine Per-
son, die beauftragt ist, öffentliche Aufgaben für einen aus-
ländischen Staat wahrzunehmen; 

b) ein Bediensteter einer internationalen Organisation und eine 
Person, die beauftragt ist, Aufgaben einer internationalen 
Organisation wahrzunehmen; 

c) ein Soldat eines ausländischen Staates und ein Soldat, der 
beauftragt ist, Aufgaben einer internationalen Organisation 
wahrzunehmen. 

(2) Für die Anwendung des § 331 Absatz 1 und 3 sowie des § 333 
Absatz 1 und 3 auf eine Tat, die sich auf eine künftige Diensthand-
lung bezieht, stehen gleich: 

1. einem Richter: 

 ein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofes; 

2. einem sonstigen Amtsträger: 

 ein Bediensteter des Internationalen Strafgerichtshofes. 

(3) Für die Anwendung des § 333 Absatz 1 und 3 auf eine Tat, die 
sich auf eine künftige Diensthandlung bezieht, stehen gleich: 

1. einem Soldaten der Bundeswehr: 

 ein Soldat der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten 
Truppen der nichtdeutschen Vertragsstaaten des Nordatlantik-
paktes, die sich zur Zeit der Tat im Inland aufhalten; 

2. einem sonstigen Amtsträger: ein Bediensteter dieser Truppen; 

3. einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten: 
eine Person, die bei den Truppen beschäftigt oder für sie tätig 
und auf Grund einer allgemeinen oder besonderen Anweisung 
einer höheren Dienststelle der Truppen zur gewissenhaften Er-
füllung ihrer Obliegenheiten förmlich verpflichtet worden ist. 

§ 335 Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Be-
stechung  

(1) In besonders schweren Fällen wird  

1. eine Tat nach 

a) § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und 

b) § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung 
mit Abs. 3, 

mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und 

2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit 
Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren 

bestraft. 

(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in 
der Regel vor, wenn 

1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht, 

2. der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung 
dafür gefordert hat, daß er eine Diensthandlung künftig vor-
nehme, oder 

3. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, 
die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden 
hat. 

§ 336 Unterlassen der Diensthandlung 

Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen 
Handlung im Sinne der §§ 331 bis 335a steht das Unterlassen der 
Handlung gleich. 

… 

§ 355 Verletzung des Steuergeheimnisses 

(1)  (1) Wer unbefugt 

1. personenbezogene Daten eines anderen, die ihm als Amtsträ-
ger 

a) in einem Verwaltungsverfahren, einem Rechnungsprü-
fungsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren in Steu-
ersachen, 

b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder in 
einem Bußgeldverfahren wegen einer Steuerordnungswid-
rigkeit, 

c) im Rahmen einer Weiterverarbeitung nach § 29c Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4, 5 oder 6 der Abgabenordnung oder aus 
anderem dienstlichen Anlass, insbesondere durch Mittei-
lung einer Finanzbehörde oder durch die gesetzlich vorge-
schriebene Vorlage eines Steuerbescheids oder einer Be-
scheinigung über die bei der Besteuerung getroffenen Fest-
stellungen  

 bekannt geworden sind, oder 

2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm als 
Amtsträger in einem der in Nummer 1 genannten Verfahren be-
kannt geworden ist, 

offenbart oder verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Personenbezogene Daten eines 
anderen oder fremde Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse sind 
dem Täter auch dann als Amtsträger in einem in Satz 1 Nummer 
1 genannten Verfahren bekannt geworden, wenn sie sich aus Da-
ten ergeben, zu denen er Zugang hatte und die er unbefugt abge-
rufen hat. Informationen, die sich auf identifizierte oder identifizier-
bare verstorbene natürliche Personen oder Körperschaften, 
rechtsfähige oder nicht rechtsfähige Personenvereinigungen oder 
Vermögensmassen beziehen, stehen personenbezogenen Daten 
eines anderen gleich. 

(2) Den Amtsträgern im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich  

1. die für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 

2. amtlich zugezogene Sachverständige und 

3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsge-
sellschaften des öffentlichen Rechts. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des 
Verletzten verfolgt. Bei Taten amtlich zugezogener Sachverstän-
diger ist der Leiter der Behörde, deren Verfahren betroffen ist, ne-
ben dem Verletzten antragsberechtigt.  
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